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gung aller Beteiligten getragen ist. Ich
habe in meiner Praxis noch nie erlebt,
dass eine Vorlage, die dem Stimmbir-
ger klar genug erldutert worden ist,
Schiffbruch erlitten hat. Planerische
Aufgaben miissen dem Stimmbirger
rechtzeitig transparent gemacht wer-
den. Die Probleme der politischen Mei-
nungsbildung und des Rechtsschutzes
im Planungsprozess werden neu zu
lberdenken sein. So wird zu prifen
sein, ob es nicht richtiger ware, wenn
das Volk im Planungsverfahren friiher
als bisher zur Urne gerufen wirde.
Dem dargestellten System der durchge-
henden Planung koénnen wir entneh-
men, dass die Festlegung der Nut-
zungszonen am Ende des Planungspro-
zesses steht. Der Verlauf vom Generel-
len (das heisst von den Grundsatzen
und Richtlinien) ins Spezielle (z.B. zu
den Zonenplénen oder Ausfiihrungspro-
jekten) zeichnet 'sich mehr und mehr
auf allen Planungsstufen ab. Bedenken
wir, dass die Uebersicht lber Zusam-
menhé&nge und mogliche Lésungen bei
der Festlegung der Richtplane noch am
ehesten gewahrleistet ist, so drangt
sich die Notwendigkeit auf, auch die
politische Willensbildung und den
Rechtsschutz mehr nach vorne, das
heisst in die Phase der Richtplanung,
zu verlegen.»
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Mitgliederversammlung der VLP

Raumplanung hat

noch nicht alle
Hurden bewaltigt

E. K. Am 23.Juni hielt die Schweizeri-
sche Vereinigung fiir Landesplanung
(VLP) in Brugg ihre Mitgliederversamm-
lung ab. Der Prasident der Vereinigung,
alt Standerat Dr. W. Rohner, Altstatten,
skizzierte in seiner Begriissungsanspra-
che, die wir hier auszugsweise wieder-
geben, die bisherige Téatigkeit und die
zukinftigen Aufgaben der VLP:

«Der Arbeit unserer Vereinigung waren
in den letzten Jahren mancherlei er-
freuliche Erfolge beschieden. Die An-
nahme, dass die Raumplanung in der
Schweiz schon alle Hirden bewaltigt
und sie gar weit hinter sich gelassen
hétte, ginge aber zu weit und kdénnte
sich sogar als verhéngnisvoller Irrtum
erweisen. Noch immer denken allzuvie-
le einzelne, allzuviele Gemeinden, aber
auch Kantone — von riihmlichen Aus-
nahmen -abgesehen — zuerst und zu-
ndchst an ihre unmittelbaren Interes-
sen, an ihr Wohl oder an das, was sie
falschlicherweise als ihr Wohl ansehen,
und betrachten Landes-, Regional- und
Ortsplanung als lastige Schranken, die
ihrer Entscheidungsfreiheit und Autono-
mie gesetzt sind. Gleichzeitig aber wird
vom andern, vom Nachbarn, von der
Nachbargemeinde oder dem Nachbar-
kanton als Selbstversténdlichkeit erwar-
tet, dass er die kiinftige Besiedelung
zweckmaéssig plane und dass er sich in
jeder Lebenslage mustergiiltig verhalte.
Gerade auf dem Gebiet der Raumpla-
nung wird allzuoft zum heiligen Florian,
als zuverldassigem Nothelfer, Zuflucht
genommen.

Es darf uns mit Genugtuung erfiillen,
dass der Bundesrat die Delegation fiir
Raumplanung geschaffen und die Her-
ren Professor Martin Rotach zum Dele-
gierten, Oberrichter Marius Baschung
zum Stellvertretenden Delegierten und
Professor Jean-Pierre Vouga zum Mit-
glied der Delegation gewéahlt hat. Im
Namen unserer Vereinigung wiinsche
ich diesen Herren, denen eine Beraten-
de Kommission als Konsultativorgan
zur Seite steht, fiir die Erflillung ihrer
schwierigen und verantwortungsvollen
Aufgabe sachlichen Erfolg und persén-
liche Befriedigung.

Das Pflichtenheft unserer Vereinigung
ist mit der jungsten Entwicklung nicht
kleiner geworden. Ich bin der festen
Ueberzeugung, dass sich die VLP

nachdriicklich fiir das soeben verdffent-
lichte Raumplanungsgesetz, das bereits
dem Parlament zugeleitet worden ist,
einzusetzen hat. Sie wird auch die Ver-
handlungen in den vorberatenden par-
lamentarischen Kommissionen und spé-
ter im Plenum beider Rate mit wachsa-
mer Aufmerksamkeit verfolgen. Die VLP
wird aber auch den Mut aufbringen
missen, rechtzeitig und mit aller Deut-
lichkeit klarzustellen, dass es neben
dem nachgerade dringend notwendig
gewordenen Raumplanungsgesetz, das
als tragféhige gesetzliche Grundlage ei-
ner Raumplanung zu dienen hat, noch
weiterer Regelungen bedarf. Ich denke
vor allem an die finanziellen Auswirkun-
gen der Raumplanung, die von Ent-
schadigungsanspriichen herriihren. Ich
denke an die Notwendigkeit eines kréaf-
tigen Ausbaus des Finanz- und Lasten-
ausgleichs, ich denke aber auch an ei-
ne wirksame Beeinflussung der Gestal-
tung der Bodenpreise und schliesslich
an das Erfordernis einer engeren Ko-
operation mit den grossen Investoren.

Wir werden auch um die heikle Aufga-
be nicht herumkommen, uns klare und
konkrete  Vorstellungen Uber die
wiinschbare und verantwortbare kiinfti-
ge Entwicklung im Rahmen einer in vol-
lem Wandel begriffenen Umwelt zu bil-
den. Unsere Vereinigung wird sich
auch hier, wie bei allen schon bisher
von ihr betreuten und bearbeiteten Pro-
blemen, mit aller Gewissenhaftigkeit
darum bemihen, sinnvolle L&sungs-
moglichkeiten aufzuzeigen und ihnen
zum Durchbruch zu verhelfen. Es ver-
steht sich im weiteren von selbst, dass
wir einer umfassenden Information un-
serer Mitglieder und der Oeffentlichkeit
um so mehr unser Augenmerk zu
schenken haben, je schwieriger es zu-
sehends wird, sich sachgerecht und
objektiv zu informieren. Die von unse-
rem Zentralsekretariat in Verbindung
mit privaten Planern und Vertretern an-
derer Organisationen und von Bundes-
amtern ausgearbeitete Wegleitung zum
Bundesbeschluss lber dringliche Mass-
nahmen der Raumplanung legt Zeugnis
ab fiir die Leistungsfahigkeit unserer
Vereinigung und fiir die Sachkenntnis
unserer Mitarbeiter, die sich mit dem
ganzen Einsatz ihrer Personlichkeit und
ihrer Kréfte unserer gemeinsamen Auf-
gabe verpflichtet flhlen.

Das Bewusstsein der Notwendigkeit der
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Raumplanung muss sich letztlich auch
in den kleinsten politischen Gemein-
schaften unseres Staatswesens, in den
Gemeinden, durchsetzen. Mdge sich
das schdéne Wort eines Historikers von
der «frithen Reife in kleinen Rdumen»
gerade auch auf diesem Gebiet
menschlichen Sinnens und Trachtens
verwirklichen! Gemeindebehdrden wer-
den sich aber auch bei bestem Willen
nur dann fiir die Belange der Planung
engagieren koénnen, wenn sie féhig
sind, die damit verbundenen Probleme
wirklich zu kennen und zu erkennen.
Unsere Vereinigung ist gewillt, ihre bis-
her von sichtbarem Erfolg begleiteten
Schulungskurse fir Gemeindefunktio-
ndre konsequent weiterzufihren und
sogar noch auszubauen im Bewusst-
sein, damit einen wesentlichen Beitrag
an die Erfiillung einer Aufgabe zu lei-
sten, die der Zukunft unseres Landes
und der gesicherten Erhaltung einer
menschenwiirdigen Schweiz gilt».
Anschliessend an die Eroffnungsrede
wurden die statutarischen Geschafte
erledigt. Tatigkeitsbericht, Rechnung
und Budget wurden diskussionslos gut-
geheissen. Anstelle des zurlicktreten-
den W. Knoll, dipl. Ing., St. Gallen, wur-
de K. Broénnimann, dipl. Blicherexperte,
Bern, zum Revisor gewahlt.

Der umfassende Tatigkeitsbericht
orientiert erschopfend Uber die Arbeit
der Vereinigung. Er ist vor allem da-
durch von Bedeutung, weil er klar die
von der Raumplanung zu erfiillenden
Aufgaben darlegt und auf die Probleme
hinweist, die in der Uebergangszeit,
das heisst bis liberall eine verbindliche
Nutzungsordnung gelten wird, zu 16sen
sein werden.

Vor dem Mittagessen richteten der aar-
gauische Baudirektor, Regierungsrat
Dr. J. Ursprung, und der Stadtammann
von Brugg, Dr. E. Rohr, sympathische
Grussworte an die zahlreich erschie-
nenen Teilnehmer.

Nach dem Mittagessen hatten die An-
wesenden Gelegenheit, drei interessan-
te Vortrdge zu hoéren, die sich mit den
Problemen der Berggebiete befassten.
Dipl. Ing. W. Ryser, Geschéftsleiter der
‘SAB, Brugg, sprach iiber das Thema
«Probleme und L&sungsmoglichkeiten
der Berggebiete, insbesondere der
Berglandwirtschaft», Dr. F. Mihlemann,
Adj. EVD, Bern, liber «Die bestehende
und die neue vorgesehene Entwick-
lungsférderung des Bundes im Bergge-
biet» und dipl. Ing. H. Weiss, Geschéafts-
leiter der Schweizerischen Stiftung fiir
Landschaftsschutz und Landschafts-
pflege, befasste sich mit dem Thema:
«Die wirtschaftliche Forderung der
Berggebiete; Hilfe oder Gefahr fiir
Landschaftsschutz und Landschafts-
pflege?». Die anschliessende Diskus-
sion war wegen der Zugsverbindungen
von Brugg aus zeitlich zu knapp ausge-
fallen. Die wenigen Voten zeigten aber,
dass die Meinungen Uber die Investi-
tionshilfe flr die Berggebiete recht un-
terschiedlich sind.
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pf. Die Arbeitsgruppe des Bundes fir
die Raumplanung hat im Laufe des letz-
ten Winters in der Presse der Deutsch-
schweiz eine [nformationskampagne
zum Thema «Wie soll die Schweiz von
morgen aussehen?» durchgeflihrt. Es
handelte sich dabei vor allem um die
wichtigsten  Zielvorstellungen  der
schweizerischen Raumplanung. Die ver-
schiedenen Puyblikationen stiessen in

der Oeffentlichkeit auf grosses Interes-
se. Auf vielseitiges Verlangen hin hat
die Arbeitsgruppe nun eine Broschiire
zusammengestellt. Diese enthalt die 22
Grundvorstellungen zur Schweiz von
morgen. Die Texte und Bilder méchten
zeigen, was die «Raumplanung
Schweiz» will. Diese Zielsammlung ist
weder offiziell noch verbindlich. Sie ist
ein erster Versuch, den Inhalt der
Raumplanung anschaulich und damit
der offentlichen Diskussion zugénglich
zu machen.

Die 22 Grundvorstellungen zur Schweiz
von morgen stammen zum kleineren
Teil aus dem Entwurf fiir ein «Bundes-
gesetz lber die Raumplanung» (soge-
nanntes «Gesetz Schiirmann», benannt
nach Nationalrat Dr.Leo Schiirmann,
Prasident der Expertenkommission, die
den Gesetzesentwurf ausgearbeitet
hat). Zum grésseren Teil sind sie dem
Schlussbericht «<Raumplanung Schweiz»
der Arbeitsgruppe des Bundes fiir die
Raumplanung (sogenannter «Bericht
Kim», benannt nach alt Regierungs-
rat Dr. Kurt Kim, Président der Arbeits-
gruppe) entnommen. Es sei kurz dar-
an erinnert, worum es sich bei die-
sen zwei Unterlagen handelt. «Gesetz
Schirmann»: Das Gesetz regelt in er-
ster Linie die Verfahren und die Orga-
nisation der Raumplanung in der
Schweiz. Es vermittelt aber auch einige
elementare Vorstellungen dariiber, wie
die Schweiz aussehen soll. «Bericht
Kim»: Dieser Bericht enthélt Grundséat-
ze flur die raumliche Entwicklung. Was
sind derartige Grundséatze? Die Grund-
sétze setzen die Zielrichtung der Raum-
gestaltung fest. Sie sind als Handlungs-
anweisungen flur alle Planenden, fir
Behodrden wie Planer, gedacht.

Die kurzgefasste und leichtverstandli-
che Einflihrung in die Raumplanung lei-
stet bei den verschiedensten Gelegen-
heiten gute Dienste, als Unterrichtsma-
terial fur Lehrer und Schiiler, aber auch
als Informationsmaterial fiir die Teil-
nehmer von Tagungen, Kursen, Vortra-
gen, politischen Veranstaltungen usw.
Die Broschire «Wie soll die Schweiz
von morgen aussehen» kann fiir Unter-
richts- und Informationszwecke kosten-
los bezogen werden bei: Institut fir
Orts-, Regional- und Landesplanung an
der ETH, Weinbergstrasse 35, 8006 Zii-
rich, Telefon 01 47 15 55; Delegierter fiir
Raumplanung, Bahnhofstrasse 10, 3003
Bern, Telefon 031 61 38 00.

149



	Raumplanung hat noch nicht alle Hürden bewältigt

